Protokoll der mündlichen Prüfung am 19.06.2008 in Düsseldorf

Prüfungskommission:

RA Franken, Düsseldorf: Zivilrecht (Vorsitzender)

Vors Richter am VG Jacoby, Köln: Öffentliches Recht

Dir.AG Paulußen, AG Duisburg-Hamborn: Strafrecht
Beginn der Prüfung 9:00 Uhr

Ende der Prüfung/Notenbekanntgabe ca. 17 Uhr
Aktenvortrag: Öffentliches Recht (Faktischer Vollzug, analoge Anwendung § 80 V VwGO))
	
	K 1 (w)
	K 2 (w)
	K 3* (m)
	K 4 (w)
	K 5 (m)

	Vorpunkte
	36
	24
	51,07
	24
	51

	Aktenvortrag
	4
	9
	8
	4
	14

	Prüfungsgespräch
	7
	7
	11
	8
	13

	Endergebnis
	6,1
	5,4
	9,27
	5,27
	10,49

	Note
	Ausreich.
	Ausreich.
	VB
	Ausreich.
	VB


*Verfasser

Zur Person:

Herr Jacoby ist ein sehr netter und angenehmer Prüfer. 

Seine Art das Prüfungsgespräch zu führen ist tadellos. Niemand braucht hier Angst zu haben. Er lobt und führt die Kandidaten, wenn sie mal hängen sollten, sicher und freundlich zur richtigen Antwort. Oder zumindest versucht er es sehr oft (K1 wollte trotzdem nicht von Ihrer Ansicht abweichen). So verbreitet er eine lockere und angenehme Atmosphäre.

Zur Sache:

Herr Jacoby stellte einen relativ einfachen Fall aus dem allgemeinen Bereich des Verwaltungsrechts. Wer ein solides Grundwissen hat, braucht hier keine Angst zu haben. Es werden lediglich die Standardprobleme in unbekanntem Gewand (in diesem Falle LHundeG) geprüft.
Hr. Jacoby schilderte folgenden Fall aus seiner praktischen Tätigkeit: 
A ist Halter eines Pitbull-Terriers mit Namen „Hector“. Die hierfür erforderliche Erlaubnis besitzt er. September 2003 macht er sich wegen eines BtMG-Verstoßes strafbar und kurze Zeit später wegen einer einfachen Körperverletzung an seinem Nachbarn. In beiden Fällen wird der A rechtskräftig verurteilt. Die StA übermittelt diese Fakten dem Ordnungsamt der Stadt Köln.
1. Frage: Sie sitzen im Ordnungsamt der Stadt Köln, was machen Sie (von der Zuständigkeit sollte ausgegangen werden)?

Antwort: Überlege, ob die Fakten eine Rücknahme oder einen Widerruf der Hundehaltererlaubnis erlauben.
2. Frage: Wo steht dies?
Antwort: §§ 48, 49 VwVfG

3. Frage: Gibt es vielleicht noch etwas spezielleres?

Antwort: In Betracht käme noch § 12 LHundeG als lex specialis.

4. Frage: Verdrängt § 12 LHundeG die §§ 48, 49 VwVfG?

Antwort: Nein, da § 12 eher der Gefahrenabwehr dient.

5. F: Also ist § 12 vergleichbar mit welcher Norm?

A: Mit § 14 OBG.

6. F: Hinsichtlich §§ 48, 49 VwVfG wäre welche Norm einschlägig.

A: § 49 VwVfG, da die Erteilung der Erlaubnis zunächst rechtmäßig war. 

7. F: Wie würden Sie in einem Bescheid an den A formulieren bzw. was würden sie außer dem Widerruf konkret anordnen?
A: Untersagung der Haltung und Abgabe des Hundes an ein Tierheim.

8. F: Auf welche EGL stützen Sie diese Anordnungen?

A: Auf § 12 LHundeG.

9. F: Welche Voraussetzungen müssen dafür vorliegen?
A: Gefahr für die öff. Sicherheit wg. Haltung ohne erforderliche Erlaubnis bzw. Gefährdung anderer Personen durch missbräuchliche Verwendung des Hundes.
10.  F: Lagen die Voraussetzungen für einen Widerruf vor?
A: Hier kam es darauf an, ob nachträglich Tatsachen eintraten, die gegen eine Erteilung der Haltungserlaubnis sprachen. Die Vorstrafen sprachen gegen die für die Erlaubnis nach § 4 LHundeG erforderliche Zuverlässigkeit i.S.d. § 7 LHundeG.

 A kommt zu Ihnen als RA und bittet um Rat bzgl. des Bescheides. Er teilt mit der BtMG-Verstoß sei lediglich wegen weniger Gramm Marihuana zum Eigenkonsum erfolgt und die Streitigkeit mit seinem Nachbarn sei lediglich eine kurze Auseinandersetzung gewesen. Den Hund habe er ja auch nicht eingesetzt. Zudem seien inzwischen mehrere Jahre vergangen, ohne dass er sich habe weitere Straftaten zu schulden kommen lassen.
11.  F: Was raten Sie dem Mandanten?
A: Hier kam es darauf an zu erkennen, dass § 7 I 1 Nr.1, II Nr.4 LHundeG einschlägig sein könnten.
12. F: Wobei handelt es sich bei der Norm des § 7?
A: Um ein Regelbeispiel.

13. F: Was ist mit dem Hinweis des Mandanten seitdem nicht mehr straffällig geworden zu sein?
A: Unerheblich, da sich gem. § 7 I 1 Nr.4 a.E. LHundeG (sehr versteckt aber Hr. Jacoby gab einen Hinweis) die Regelwirkung auf den Zeitraum von 5 Jahren nach der Verurteilung erstreckt.

14.  F: Was könnte der Mandant denn allgemein gegen einen solchen Bescheid unternehmen?

A: Anfechtungsklage erheben (da WSP-Verfahren nach § 6 AGVwGO abgeschafft).

15.  F: Und wenn die sofortige Vollziehung angeordnet wäre?

A: Antrag nach § 80 V VwGO wg. § 80 II 1 Nr.4 VwGO.

16. F: Was also raten Sie dem Mandanten bis hierher?

A: K1, K2 und K4 (K3 und K4 wurden nicht gefragt) antworteten hier Rechtsmittel hätten dennoch Aussicht auf Erfolg, da es ja nur um eine einfache KV und die Drogen zum Eigenkonsum bestimmt waren. Dies war offensichtlich falsch, da das Regelbeispiel schließlich in zwei Fällen sogar erfüllt war und es auf die Zeitspanne seitdem nicht mehr ankam (Hr. Jacoby fragte diesbezüglich mehrmals nach und gab offensichtlich die Gelegenheit sich zu korrigieren bzw. den schwächeren Kandidaten die Möglichkeit zu punkten).
Die StA teilte die Fakten der Behörde im Januar 2007 mit. Im April forderte die Behörde den A zur Stellungnahme bis zum Mai auf. Der A antwortet darauf nicht. Im März 2008 widerruft die Behörde schließlich die Erlaubnis. 

17. F: Kann die Behörde dies noch?

A: Hier war auf § 49 II 2 i.V.m. § 48 IV VwVfG hinzuweisen (Jahresfrist). Der Meinungsstreit, ob es sich um eine Bearbeitungs- oder Entscheidungsfrist handelte wurde diskutiert. Wobei Hr. Jacoby hören wollte, dass es sich nach der Rspr. um eine Entscheidungsfrist handelt, da die Behörde ansonsten auch keine angemessene Ermessensentscheidung treffen könne.
18. F: Abschließend wurde K1 noch einmal gefragt, was sie dem Mandanten denn nun raten würde nachdem die Voraussetzungen des Widerrufs noch vorlagen?
A: K1 blieb aber immer noch dabei, dass Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hätten, worauf Hr. Jacoby nur sagte, dass er nicht auflösen würde, wie er sich denn nun im konkreten Fall entschieden habe.

Fazit: Ein einfacher Fall in etwas ungewohntem Gewand. Hr. Jacoby gab des Öfteren Hinweise und die Möglichkeit sich zu korrigieren. Hiervon sollte man unbedingt Gebrauch machen, indem man noch einmal überdenkt, ob das Gesagt tatsächlich stimmen kann. Zur Vorbereitung rate ich das allgemeine Verwaltungsrecht noch einmal zu wiederholen und die Schnellübersicht im Hippel bzw. Sartorius einmal durchzusehen, um im Zweifel schneller auf die zutreffenden Spezialgesetze zu kommen (hierfür gibt es Extrapunkte).
Viel Erfolg!
